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Antragstext

Im Sommer wurde bekannt, dass die Polizei in Sachsen-Anhalt den Einsatz der US-
amerikanischen Massenüberwachungssoftware "Palantir" prüft. Das Innenministerium
argumentierte nach dem Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt damit, durch
Einsatz dieser oder vergleichbarer Softwares einen schnelleren Datenaustausch
zwischen Behörden ermöglichen und die Bevölkerung effektiver schützen zu können.

Die GRÜNE JUGEND Sachsen-Anhalt weist eine derartig perfide Instrumentalisierung
der Opfer des Magdeburger Anschlages entschieden zurück. Gründer des
Unternehmens "Palantir" ist mit Peter Thiel ein rechtsoffener, US-amerikanischer
Milliardär, der in den letzten Jahren insbesondere durch die politische
Förderung von J. D. Vance und die Unterstützung des Wahlkampfes Donald Trumps
bekannt wurde. Die Überwachungssoftware wurde von Datenschützer*innen immer
wieder als "Datenkrake" bezeichnet, bei der ob der Anwendung durch die Polizei
erhebliche Zweifel mit Blick nicht nur auf den Datenschutz, sondern auch die
Aktualität und den Umfang der gespeicherten Daten bestünden. Zu unklar sei, ob
Daten, die nicht mehr gespeichert werden dürfen, regelmäßig bereinigt würden, zu
oft würde Palantir nicht bei der Bekämpfung von Schwerstkriminalität
herangezogen, sondern für vergleichsweise weniger schwerwiegende Delikte.

Die GRÜNE JUGEND weist aus ihren liberalen Grundprinzipien die Nutzung derart
intransparenter, datenschutzrechtlich bedenklicher Software zurück.Wir
schließen uns der Forderung des Fachforums Digitales und Medien an und
beantworten die Rufe nach der Schaffung einer Polizei-Superdatenbank in Sachsen-
Anhalt mit der Forderung nach einem Verbot der Nutzung von Palantir und
vergleichbarer Software.

Ganz besonders in einem Bundesland, in dem die Alternative für Deutschland durch
eine Regierungsbeteiligung Zugriff auf polizeiliche Superdatenbanken bekommen
könnte und Verfassungsfeind*innen dadurch ihre Gegner*innen leichter
identifizieren sowie verfolgen könnten, muss der Schutz der Privatsphäre ein
hohes Gut bleiben.

Reiner ist nicht Saruman, Sachsen-Anhalt nicht Isengard - für den Schutz der
Privatsphäre, gegen Palantir!

Begründung

Erfolgt mündlich.
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